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Bauliche Maßnahmen an der K 42n in Bönen

Vereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW und der Gemeinde Bönen -

- Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses -
!Titel!

Gremien Bau- und Technikausschuss Sitzungsdatum 22.04.2008

Gremien Kreisausschuss Sitzungsdatum 29.04.2008

Gremien Kreistag Sitzungsdatum 03.06.2008

Organisationseinheit Bauen Berichterstattung Dr. Timpe, Detlef

Beratungsstatus öffentlich

Budget-Nr. 60 , Bauen Haushaltsjahr 2008

Produktgruppen-Nr. 60.02 , Unterhaltung, Neubau
und Erweiterung von
Verkehrsflächen

Finanzielle 

Auswirkungen 274.000,00 €

Produkt-Nr. 60.02.01 , Neubau und
Erweiterung von
Verkehrsflächen

Beschlussvorschlag

Der Kreistag beschließt:

Der Landrat wird ermächtigt, die beigefügten Vereinbarungen zu unterzeichnen.

 



Begründung der Vorlage

Zur  Verbesserung  der  Verkehrsverhältnisse  sind  der  Kreis  und  der  Landesbetrieb  Straßenbau  NRW
übereingekommen, eine Aufweitung des Knotenpunktes A 2 / L 665 / K 42n an der freien Strecke in Bönen
vorzunehmen.

Hierzu wird an der L 665 und der K 42n jeweils eine Rechtsabbiegespur an die bestehenden Fahrbahnen
angebaut.  Der  bestehende  Geh-/Radweg  wird  wieder  hergestellt.  Die  vorhandene  Lichtsignalanlage  und
-steuerung wird planerisch und baulich angepasst.

Für die Baumaßnahme sind Gesamtbaukosten von ca. 450.000,00 Euro veranschlagt worden.
Der Anteil des Kreises an den voraussichtlichen Kosten beträgt 274.000,00 Euro.
Über die Durchführung der Arbeiten und der Kostenteilung ist die beigefügte Vereinbarung zu schließen.

Der  von  der  Gemeinde  Bönen  und  der  Wirtschaftsförderungsgesellschaft  für  den  Kreis  Unna  geplante
Kreisverkehrsplatz im weiteren Verlauf der K 42n soll gemeinsam mit der obigen Baumaßnahme ausgeführt
werden. Kostenträger ist die Gemeinde Bönen.

Das Verfahren über Ausschreibung, Vergabe, Bauabwicklung und Übergabe des Kreisverkehrsplatzes regelt
die beigefügte Vereinbarung.  

Anlage

((ABES))
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